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Bezeichnung 

 
Open Data Stadtratsabstimmungen: Wissenschaftliche Auseinandersetzung im 
Stadtratsabstimmungen ermöglichen 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Die Oberbürgermeisterin 25.07.2023 
Verwaltungsausschuss 25.08.2023 
Stadtrat 14.09.2023 

 
Die Oberbürgermeisterin wird gebeten zu prüfen, ob und wie die Abstimmungsergebnisse zu den 
Tagesordnungspunkten der Stadtratssitzung im Nachgang der Sitzung als maschinenlesbare 
Datensätze veröffentlicht werden können. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

 
Das elektronische Abstimmungssystem wurde seinerzeit auf Antrag des Stadtrates eingeführt, 
um die Vorteile eines eindeutigen Abstimmungsergebnisses, die Erhöhung der Transparenz 
und den Zeitgewinn zu nutzen.  
Die Abstimmungsergebnisse selbst werden nicht dauerhaft gespeichert, es sei denn, es wird 
eine namentliche Abstimmung beantragt, welche dann Bestandteil des Beschlussprotokolls 
wird. 
Die Beschlüsse der Vertretung werden mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden 

Stimmen gefasst, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Mit der Verkündung des 
Abstimmungsergebnisses im Stadtrat durch den Vorsitzenden ist der Vorgang abgeschlossen 
und der Beschluss ist rechtlich existent, was ein dauerhaftes Vorhalten der 
Abstimmungsergebnisse durch das Abspeichern und Veröffentlichen entbehrlich macht.  
Ob die Zurverfügungstellung dieser Daten einen Beitrag zur demokratischen Transparenz und 
die Förderung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Kommunalpolitik stärkt 
müssen andere bewerten.  
Das Aufarbeiten der Abstimmungsergebnisse im Nachgang der Stadtratssitzung würde einen 
beträchtlichen Mehraufwand für die Verwaltung bedeuten, bei einem nicht erkennbaren 
Mehrwert für die Landeshauptstadt Magdeburg.  
Des Weiteren müsste im Falle einer Beschlussfassung im Nachgang eine Anpassung der 
Geschäftsordnung für den Stadt erfolgen, um die neue Form der Veröffentlichung der 
Abstimmungsergebnisse aufzunehmen. 
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